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11. BESONDERE BESTIMMUNGEN

ZulasSl.Ingsgegenstand und Anwendungsbereich

ZUlassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtlIehe Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der
Rohrabschottung, "DOYMA-Rohrdurchführung R 90·H" genannt, als Bauart der Feuer­
widerstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11'.
Die Rohrabschottung verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Über­

tragung von Feuer und Rauch.
Die Rohrabschottung muss aus einem Einbausatz nach Abschnitt 2 bestehen, der im
Bereich der Rohrdurchführung manschettenartig um das Rohr gelegt werden muss, sowie
aus einern Vers~hluss eies Restquerschnittes zwischen dem Einbausatz und dem umge­

benden Bautei!.

Anwendu ngsbereich
Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder
Porenbeton jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig),
Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB nach D1N 4102·2', eingebaut werden
(s. Abschnitt 3.1).
Durch die Rohrabschottung dürfen thermoplastische Rohre der na~hfolgel"id genanntel"i
Rohrwerkstoffe und Abmessungen hindurchgeführt werden, die für Rohrleitungsanlagel"i
für nlchtbrel"inbare Flüssigkeiten, für nichtbrennbare Gase (mit Ausl"iahme von Lüftungs­
ieitungel"i), für Rohrpostleitul"igen (Fahrrohre) oder für Staubsaugieitul"igen bestimmt
sind ]:
_ Rohre aus wei~hmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U; PVC-HI), chioriertem Polyvinyl·

chlorid (PVC-C) und Polypropylen (PP) mit einem Rohraußendurchmesser vOI"i maximal
160 mm und Rohrwal"iddicken von 1,5 mm bis 12,4 mm (s. Abschnitt 3.2.1),

_ ROhre aus Polyethyien hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE),
Polypropylen (PP), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester
(ASA), Styrol-Copolymerisatel"i, vernet~tem Polyethylen (PE-X) sowie Rohre aus mine­
ralverstärkten Kunststoffen nach den allgemeinen bauaufslchtlichel"i Zulassungel"i
Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-228 und Nr. Z-42.1-265 mit einem Rohr­
außendurchmesser von maximal 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
17,5 mm (s. Abschnitt 3.2.2),

_ Zweischicht-Verbundabwasserrohre aus Styrol-Copolymerisaten gemäß allgemeiner
bauaufsichtlIcher Zulassung Nr. Z-42.1-220 mit einem Rohraußendurchmesser von
52 mm bis 160 mm und Rohrwanddickel"i von 2,8 mm bis 6,3 mm (s. Abschnitt 3.2.3),

_ Rohre aus Polybuten (PB) mit einem Rohraußel"idurchmesser bis 110 mm und Rohr­
wanddicken von 3,0 mm bis 10,0 mm (s. Abschnitt 3.2.4),

_ KUl"iststoffverbul"idrohre mit einer bis zu 150 f'm dicken Aluminiumschicht, die auf ein
Trägerrohr aus PP aufgebracht sowie mit eil"ier dünnen PP-Schicht geschützt wird, mit
einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddickel"i von maximal
19,4 mm (s. Abschnitt 3.2.5) sowie r(""""'·""""'o<~

DJ:N 4;1.02-11;1965-12 Brandverhalten von Baust.offen und B3utel1en; Rohrurnmante 1;t1Q~>t~ hrab~
sc::hottunge:n

l
InstaliationS$c::Mchte und -kanäle: so I'D~~ jj~r~r.~J:te sions-

öffnungen; Begriffe, Anfördewngcn und Prüf\.H"Igen ' .. ' -g$~:ltvchn.'1\ /
DIN 4102-2.:1977-09 Brandverhalten von Baustofft!n und Bauteilen; Bauteil ~iffe. Anforder en und

prarungen ' 4 ~
"technische Bestimmungen für' die Ausführung von Rohrleltungsar'll2lgen und die Zul~~ Rohrdurth­
führungen bl~iben unberührt.
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- Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 350 I-'m dicken Aluminiumschicht, die auf ein
Tri'igerrohr aus PE aufgebracht sowie mit einer dünnen PE-S<::hILht geschützt wird, mit
einem Rohraußendurchmesser bis 50 mm und Rohrwanddicken von maximal 5 mm
(s. Abschnitt 3.2.6).

Durch die Rohrabschottung dürfen bis zu vier Rohre, deren Rohraußendurchmesser maxi­
mal 63 mm und deren Rohrwanddicke maximal 5,5 mm betragen, gemeins~m hindurch­
geführt werden (s. Abschnitt 4.3).

Die Rohrabschottung muss mindestens 15 cm dick sein.

Für die Verwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. In Decken, deren
Zuordnung In eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider­
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder In leichten Trennwänden - oder für Rohre
anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderen Rohraußen­
durchmesser bzw. Rohrwanddicken als nach Abschnitt 3.2 Ist die Anwendbarkeit geson­
dert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bau~uf5lchtlicheZul<lssung.
Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dllrfen nicht durch die
Rohrabschottung hindurchgeführt werden.

Die Funktion der Rohrabschottung an pneumatischen Förderanlagen, Druckluftleitungen
o. Ä. ist nur dann gewährleistet, wenn sichergestellt Ist, dass die Rohrleitungsanlage im
Brandfall abgesLhaltet wird.

Eine Verwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen und die
Verhinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der
Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zula~sung

nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei der
Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleit~ngenRechnung zu tragen.

Es Ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils - auch Im Brandfall - nicht beeinträchtigt Wlr/f'"",,r"'''~

Bestimmungen für die Bauprodukte ( \\)
·tUt I

Eigenschaften und Zusammensetzungen des Einbausatzes cVo l"·t>.,, )
Futterrohr D"ato .,,,,,-leo\>1''' ;j

til-~" _~_J
Das Futterrohr' muss In seinen Abmessungen den Angaben auf Anlage ~s!,:,,~.2w"

Dichtungseinsatz ~

Als Dichtungsein"ätze müssen sog. Curaflex-Dlchtungselns~tze4 verwendet werden. Die
Abmessungen müssen dem hindurchzuführenden Rohr entsprechen (s. Anlage 5).

Verschlussring
Der Verschlussring4 muss In seinen Abmessungen dem hindurchzuführenden Rohr
entsprechen (s. Anlage 6).

Dämmsehichtblldender Baustoff

Für die Hersteilung der Brandschutzeinlage, "Laminat" genannt, zur Ausfüllung des Rest­
querschnitts zwischen dem Futterrohr und dem hindurchgeführten Rohr im Einbausatz
muss der Im Brandf~1I ~uf5chäumende B~u5toff "INTUMEX L" oder "PROMA5EAL·PL"
gemäß allgemeiner bauaufsichtilcher Zulassung Nr. Z-19.11-80 bzw. Nr. Z-19.11-249
verwendet werden.

Aufbau und zusammensetzung sind beim Deutschen Institut für B2IutechnlK hInterlegt.
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Dieser Baustoff ist in form von 2,5 mm dicken und 100 mm bzw. 130 mm langen Streifen
(Laminat) mehrlagig um das hindurchgeführte Rohr zu wickeln. Die Laminatlagen müssen
in Abhängigkeit vom Durchmesser des Futterrohres den Angaben der Tabelle von
Anlage 5 entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung des Einbausatzes
Der Einbausatz, "R 90-H" genannt, ist aus den Bestandteilen nach den Abschnitten 2.1.1
bis 2.1.3 zusammenzusetzen. Bei Mehrfachbelegun9 gemäß Abschnitt 4.3 ist ein der
Belegung entsprechender Dichtungseinsatz zu verwenden.

Die außerdem dazugehörige Brandschutzeiniage muss aus dem Baustoff gemäß
Abschnitt 2.1.4 entsprechend den Angaben auf Anlage 5 hergestellt werden.

Kennzeichnung

Kennzeichnung des Einbausatzes
Jeder EInbausatz nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. zusätzlich
sein Beipackzettel oder seine Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der
Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstim­
mungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Überelnstimmungszeichen-Verordnungen der Länder
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.
Jeder Einbausatz für Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas­
sung ist mit einem Aufkleber (z. B. aus Metallfolie) dauerhaft zu kMnzeichnen, der
folgende Angaben enthalten muss:

- Einbausatz "R 90-H"
(mit Kennzeichnung für die Größe)

- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit

- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.17-324
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk

- Herstellungsj1lhr: ....

Der Aufkleber ist auf dem EInbausatz zu befestigen"

Kennzeichnung der Rohrabschottung
Jede ROhrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, daS folgende
Angaben enthalten muss:
- Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H"

der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z"19.17-324

- Name deS Herstellers der Rohrabschottung

- Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweil. neben der Rohrabschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

Einbauanleitung
Jedes 8rand;r:hutzelement nach dieser allgemeinen bauaufsichtllr:hen Zulassung ist mit
einer ~inbawanleitungauszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die
mindestens folgende Angaben enthalten muss:
_ Art und Mlndestdlcken der Wande und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut

werden darf - bei feuerwiderstandsfähigen Montagewänden auch deren Aufbau und die
Beplankung -

_ Grundsätze für den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Uber die dafür zu ver­
wendenden Bau~toffel
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- Aufstellung der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstof­
fen, Rohraußendurchmesser, Rohrwanddickel, die durch die Abschottung hIndurch­
geführt werden dürfen,

- Hinweis.. auf zulässige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolierdicken und Längen,
be~ogen auf die Rohrabmessungen,

- Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Sonderdurchführungen,

- Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge.

Übereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Best!ltigung der Übereinstimmung des Einbausatzes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein­
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelm!lßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließ­
lich der dabei durchzufUhrenden produktprüfungen hat der Hersteller des Einbausatzes
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa­
chungssteIle einZUSChalten, Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizie­
rungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigen.. Produktioroskontrolle

In jedem Herstellwerk des Einbausatzes ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu­
richten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her­
steller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten BauprodUkte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskon­
trolle soll mindestens die Im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschiießen:

- Prüfung der Abmessungen und Beschaffenheit des Einbausat~es und der Brandschut~­

einlage mindestens einmal pro 1000 Stück - jedoch mindestens einmal je Herstel­
lungstag - bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständiger Ferti­
gung;

- Prüfung, dass für die Herstellung der Brandschutzeinlagen ausschließlich der in der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderte BaustOff verwendet wird.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die AUfzeich­
nungen müssen mindestens folgende Angaben entha Iten:

- Bezeichnung des Einbausatzes b~w. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prüfung

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Einbausatzes bzw. d
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und PrÜfungen und, soweit zutreffe, d, Ver mit n
Anforderungen lp.ü~"t;

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verant ,qjlI!tJa'jl<\e. tcc'tJ-<li'ri./
.. :J)'"", Jl

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren un fur Ijie Frj!md-
überwachung eingeschalteten Überwachungssteile vorzulegen. Sie Sin ,*!e.~schen
Institut für Bautechnik und der ~ust1indigen obersten BauaufsIchtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß­
nahmen ~ur Abstellung des Mangels zU treffen. Einbausätze und Brandschutzeinlagen, die
den Anforderungen nicht entsprechen; sind so zu handhabenl dass Verwechslungen mit
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übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist· soweit
technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk der Einbausatze ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.
Die Überwachungsstelle ist nach mindestens elnJ~hriger beanst~ndungsfreier Überwa­
chung berechtigt, die Zahl der Überwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn
sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Prüfergebnisse
positiv sind.
Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Einbausatzes durchzuführen,
und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Dabei ist die
Einhaltung der in Abschnitt 2.2.1 für den Einbausetz festgelegten Anforderungen zU
überprüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Über­
wachu ngsstelle.

Die FremdDberwachung muss mindestens nachfolgende Maßnahmen umfassen:

- die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen ProduktionskontrOlle,

~ die Kontrolle der Abmessungen des EInbausatzes und der Abmessungen der Brand-
schutzeinlagen,

- die Kontrolle der Kennzeichnung des Einbausatzes

umfassen.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremduberwaChung smd mmdes fünf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertlflzlerungsstelle bzw. der Uber " -~--­
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten B
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für den Entwurf

Bauteile

Die Rohrabschottung darf in
- Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1', aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045"

oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166',
_ Deck"n ~us Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045" oder aus Porenbeton gemäß

DIN 4223' und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wände und Decken müssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Bel Einbau der Rohrabschottung In 17,5 cm bis 40 cm dicke Wände muss im Einb~us~tz

eine Brandschutzeinlage mittig und bei Einbau In Wände mit einer Dicke> 40 cm müssen
im Einbausatz zwei Brandschutzeinlagen jeweils zu den Bauteiloberflächen hin angeordnet
werden.
Bei Einbau der Rohrabschottung In Wände, deren Dicke weniger als 17,5 cm beträgt, darf
der Einbausatz mittig oder wahlweise mit einer Bauteiloberfläche bündig angeordnet wer­
den (5. Anlage 7).

••

•

DIN 1053~1:

DIN 1045:

DIN 4166;

D11\I 4:l23~

Mauerwerki Berechnung und Ausführung (In der jewel15 geltenden Ausgabe)
Beton und St.l;lhlbeton; Bemessung und AusführunQ (ln der jeweils geltenden
Ausgabe)
Gi:lsb~ton-B~llplatten und Gasbl2ton-j)I'cmb;::l\.JDI~tI;e(1 (ln der jeWeils geltenden
Ausg.be)
Bewehrte D2Ich- und D~~kenplatten ii!U5 di!lmpfgeMrtete:m Gas- und Schi3umbe:ton;
Richtlini~n tor Bemessung, Herstellung, w~rwendung und Prüfung (in der jeweilS
geltenden Ausgabe)
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3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2

Bei Einbau der Rohrabschottung in Decken muss im Einbausatz eine Brandschutzeinlage
jeweils zur Deckenunterseite hin angeordnet werden. Die Dichtungseinsätze müssen bün­
dig mit der Unterkante der Decke eingebaut werden.

Der Abstand zwischen zWei Rohrabschottungen - gemessen zwischen den Futterrohren ­
muss mindestens 10 cm betragen.

Rohrwerkstoffe, Rohrdurchmesser, Rohrwanddicken

Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus
_ weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI) gemäß DIN 8062", DIN 6660'·,

DlN 19531", DIN 19532"
_ chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) gemäß DIN 8079" und DIN 19538" sowie

_ Polypropylen (PP) gemäß DlN EN 1451-1"
hindurchgeführt werden, deren Rohraußendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum Anwendungsbereich auf den
Anlagen 1 und 2 entsprechen müssen.

Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus
_ Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) gemäß DlN 8074'·, DlN 19533", DIN 19535-1" und

DIN 19537-1",
_ Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) gem<lß DIN B07Z'· und DlN 19533",

_ Polypropylen (PP) gemaß DIN 8077",
_ Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester gemäß

DIN 16891',
_ Styrol-Copolymerisaten gemäß DIN V 19561",

_ Vernetztem Polyethylen (PE-X) gemäß DIN 1689323 sOWle

Jeweils geltend~n Ausgabe)
~ohrpost ~ Fahrrohre, Fahrrohrbogen uM Muffen
weithmachetfrelem polyvinylChlorid (PVC-U) (in der Jewel
Rohre und Fornistücke aus weichmathetfrelem Polyv
Steckmuffe tur Abwa5serleitungen Innerhalb vM GeMuden;
L1eferbedingungen (ln der jeweil!:i geltenden Ausgabe)
R.ohrleitungen auS welchmacherfreiem polYVinylchlorid (PVC hart PVC-U) für die
Trinkwasserversorgung ; Rohre, Rohrverbir"ldungen, Rohrleitungste:lIe; technische
Regel des DVGW (In der jeweils gelte:i"1den AUSgabe)
Rohre aug chloriertem Polyvir"lylchlorld (PVC-C); Maße (In der jeweils geltenden
Ausgl:lbt=)
Rohre und Formstücke 131.1$ chloriertem PolyvinylChlorid (PVCC) mit Steckmuffe rur
he\ßwasserbestäMlge AbwasserleItungei' (HT) il'"merhalb von G~bl!iuden; M~ßQ:I

Technische Lieferbf;dingungen (in d~r jeweils geltenden Au~gabe)

Kunststoff-Rohrl~ih.Jt"lgssysteme zum Ableiten von Abwa~~~r' (niedriger und hohEr
Temperatur) iMerhalb der Gebäudf;~truktur- Polypropylen (PP); Anforderungen an
ROhre, !Lormstücke und da~ Rohrleitung5$y~tE::m (In der jeweils geltenden Ausgabe)
R.ohre aus PolyMhylen (PE) - PE 63, PE 80, PE 100, PE HD - Maße (in der jeweils
geltenden Ausgabe)
Rohrlt~:ltl.Jngen aus PE h~rt (polyethylen hart) und PE: welch (Poly~hylen welch) für
die;! Trinkwassetversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile (In der
jeweils gelt@nden All:::.lgl;lbe)
Rohre und FormstOcke aus polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für
heIBwa55erbest~ndlgl:Abwee:)erl~ltungen (HT) i[\[\~rh8Ib von Gebäuden; Maße (In
der jeweilS geltenden Ausgabe)
Rohre und FormstücKe aus pOlyethyl~n hOher Diente {HDPE) fOr Abwl:l~~~rkt'lnale und
-leitungen; Maße (In der jewE;!i!s geltenden Ausgabe)
Rohre auS PE welch (POlyethylen welch); Maße (in de:r' Jeweils geltenden Ausgabe)
Röhre aus flolypropylen (PP); Maße (in der jeweIls Qeltenden Ausgabe)
Rohre und FormstOcke aus Styrol-Copolymerisaten mIt Steckmuffe für helßwasser­
best8indige: AbwtlSserleltlJngen (HT) Innerh~lb von Geblh.ldefl; Maße, Technische
LiefErbedlngungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)
Rohre aus vernetztem Polyethylen (Pl;:-X); Mi:3ß~ (In dl:r jeweil~ geltenden Ausgabe)
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Z-4Z.1-217:
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Z-42,1-~1~:
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Z-42.1-22B:

" Z-42.t-265:

2. Z-42.1-2Z0:

2l ,.
OIN 16969:."

~

I':
m
N

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

- mineralverstärkten Kunststoffen gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen zulassun-
gen Nr. Z-42.1-21724

, Nr. Z-42.1-218", Nr. Z-42.1-228'· und Nr. Z-42.1-265"

hindurchgeführt werden, deren Rohraußendurchme$;;er und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben tum Anwendungsbereich auf den
Anlagen 1 und 2 entsprechen müssen.

Durch die Rohrabschottungdürfen Zweischicht-Verbundabwasserrohre aus Styrol-Copo­
iymerisaten gemaß allgemeiner bauaufsichtlIcher Zulassung Nr. Z-42.1-220" hindurchge­
führt werden, deren Rohraußendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter Beachtung
der jeweiligen Bautelldicken den Angaben auf Anlage 3 entsprechen müssen.

Durch die ROhrabschottung dürfen Rohre aus Polybuten (PB) gemäß DIN 1696g29 hln­
durchgeführt werden, deren Rohraußendurchmesser und deren Rohrw~nddicken unter
Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum Anwendungsbereich auf
Anlage 3 entsprechen müssen.

Durch die Rohrabschottung dürfen Kunststoffverbundrohre mit einer bis tu 150 f-lm dicken
Aluminiumschicht, die ~uf ein Tr~gerrohr aus PP ~ufgebracht sowie mit einer dünnen PP­
Schicht geschützt wird, hindurchgeführt werden, deren Rohraußendurchmesser und deren
Rohrwanddicken unter Beachtung der jeweiligen Bauteiidicken den Angaben zum Anwen"
dungsbereich auf Anlage 4 entsprechen müssen.

Durch die Rohrabschottung dürfen Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 350 ~m dicken
Aluminiumschicht, die auf ein Trägerrohr aus PE aufgebracht sowie mit einer dünnen
PE-Schicht geschützt wird, hindurchgeführt werden, deren ROhraußendurchmesser und
deren Rohrwanddicken unter Beachtung der jeweiligen B~uteildicken den Angaben zum
Anwendungsbereich auf Anlage 4 entsprechen müssen.

Slcheru"gsmaßnahm.."

Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleitungsanlagen sind die Bestim­
mungen des Abschnitts 1.2.7 zu beachten und gegebenenfails notwendige Sicherungs­
maßnahmen vorzusehen.

Bestimmungen für die Ausführung

Ano....dnung des EinbausCltzes

Bei Rohrdur~hführungen durch Wände und Decken muss je ein EInbausatz nach Ab­
schnitt 2.2.1 entsprechend den Angaben auf den Anlagen 5 und 7 angeordnet werden.

Abweichend davon müssen bei Rohrabschottungen In Wänden mit einer Dicke ,,40 cm
zwei EInbaueinsätze angeordnet werden.

Wahlweise darf auf das Futterrohr verzichtet werden, wenn die Rohre in einer Kernboh­
rung durch Wi'inde oder Decken aus Beton btw. Stahlbeton hindurchgeführt werden. Der
Durchmesser der Kernbohrung muss dem jeweiligen Innendurchmesser des Futterrohres
entsprechen, Die Wand" btw. Deckendicke muss der Schottdicke ent;:g!&~und bei

''"',...~

Abwasserrohr~ und Forrn5tock~ aus mlneri;llverstl:lrktem P
bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentilammbar - nac
leitungen
AbwiilSSE:!:rr'ohre ohne Steckmuffe aus rnineralverst~rktem pp in
150 für' Hi3lJsabflusstl2itunoen

Abwasserrohre und Formstücke au::; mlnera\verstärktem pp In
ON. 200 für H~usabf1us$leitungen ~,rf

Glattwandige Abwasserrohre und Forrnstücke mit profilierter War"ldung und glatt~r

Innennacl1e aIJ5 rnln~ri:llver5tarktE:m F'E-HD DN 50 bis DN 125 für HausabflussleItungen
HausentwMserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphör'l" aus Styrol-Copolymerlsaten In
den Nennweiten DN 50 bIs oN 150 der Baustoffkl<!lsse 62 - normale:ntfl~mrnbar' - nach
DIN 4102
Rohre aus Pölybuten (PB); PB 125; Maße (ln der jeweils geltenden Ausg~be)
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Wänden mindestens 17,5 cm bzw. 24 cm, bel Decken mindestens 17,5 cm betragen (s.
Anlagen 5 und 8).

4.2 FugenausbIldung

Die Fugen bzw. Öffnungen zwischen den Rohrabschottungen und den Wllnden bzw.
Decken sind mit formbeständigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3D Bau­
stoffen vollständig in Bauteildicke auszufüllen.

4.3 Einbau der Rohrabschottung

Es darf nur der gemäß der Tabelle auf der Anlage 5 zum jeweiligen Außendurchmesser
des hindurchzuführenden Rohres passende Einbausatz verwendet werden. Vor dem Ein­
bau der Rohrabschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, dass das Rohr den Bestim­
mungen von Abschnitt 3.2 entspricht.

Abweichend davon dürfen durch eine 17,5 cm dicke Rohrabschottung bis zu 4 Rohre nach
Abschnitt 3.2, deren Rohraußendurchmesser bis 63 mm und deren Rohrwanddicke bis
6,5 mm betragen, gemeinsam hindurchgeführt werden, die allseitig von dem im Brandfall
aufschäumenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.4 umgeben sein müssen.

Die Summe der einzelnen Querschnitte der Rohre, die durch eine Rohrabschottung
gemeinsam hindurchgeführt werden, darf nicht mehr als 60 % des Innenquerschnitts des
Futterrohres betragen.

AI$ Nachbelegungsmaßnahme dürfen auch Abschottungen ohne RohrdurchfOhrungen, sog.
"Blindab$chottungen", eingebaut werden. Der Einbau darf wahlwei$e in einem Futterrohr
gemäß Abschnitt 2.1.1 oder In einer Kernbohrung gemäß Abschnitt 4.1.3 erfolgen. Der
gesamte Hohlraum innerhalb der Rohrabschottung muss mit Streifen aus dem dämm­
schichtbildenden Baustoff gemäß Abschnitt 2.1.4 ausgefüllt werden (s. Anlage 9).

Bel Wandeinbau muss die Länge des Futterrohres bzw. die Wanddicke mindestens
17.5 cm bzw. 24 cm und bei Deckeneinbau muss die Ulnge des Futterrohres bzw. die
Deckendicke mindestens 17,5 cm betragen (s. Anlagen 5 und 8).

4.4 Übereinstimmungsbestätigung

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss für
jedes Bauvorh"ben eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgeführte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allgem",ln",n
bauaufsichtlIchen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bescheinigung siehe
Anlage 10). Diese Bescheinigung Ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung
an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhä~dig",n.

PrOf. Hoppe

3D DIN 4102-1: 1998-05 Br<;lndverhalten von Baustoffen und Bautelien; BaustOffe; Begriffe, Anforderungen
und Prüfungc:n



Rohre gemäß Ab~chn;tt3.2.1 der Be~onderen8G<;timmungen
der allgernalnen bauaufslcl1l1ichen Zulassungen

Rohre g~mäß AbsehOitI 322 der Besorlderen Bestimmungen
der allglllYlelnen beuaufsichtllchen Zulassu'lgen

. i I

3.5~1 I

~:B~_ll.,~~+-1~~~''--......._
20 63 110 180

:. 24 cm

Roh<auBendu'd"""""er [mm)

Rohrabschottung " DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H "

der Feuerwiderslandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Anwendungsberekh Wandeinbau -

1

Anlage 1

zur Zulassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009



Rohre gemäß Abschnitt 3.2.1 der Besonderen Bestimmungen
d.,r allg.,mein.,n bauaufsichtlichliJO Zulassung-.n

Deckeodi.ck~
:.15 em :.175em

i

,

,

:

)0

1,8

,~
I

12.4

20 6~

Rohraußendurchmesser [mm]

110

ROhre Q'Imäß Abschnitt 3.2.2 der Besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufslchllichen ZUlassung

_._.L~_~._
63

Rohrauß<lndurchmessef Immj

1

1I ;s:
110

Deckendicke
>.17,5 cm

Rohrabschottung .. DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H "

der Feuerwiders landsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Anwendungsbereich Deckeneinbau -

Anlage 2

zur Zulassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009



Rohre gemaß Abschnitt 3.2.3 der Besollderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlieben Zulassung

DeGken ~ ulld DeQkendi<:ke " 20 crn

6.3
Wanddicke

I
Wanddlcke" 17,5 cm

;, 15 em

~ 5.6
• 5.3

i 4.11

i /~'"c
~
~
""

,t~-~
&.

G--....., Wand
__ 0.."""

! ! I

52 78 110 135 160

Roh!8ußendutdl",es$er Imml

Polybutell~Rohte gemäß Abschnitt 3.2.4 der Eesonderell Bestimmungen
der allgemeinen bauau«icbtli,;hen Zulassung

32 78

• Netmdieken nlleb den Normen

Rohrabschottung " DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H "

der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Anwendungsbereich Rohre gemäß Abschnitt 3.2.3 und 3.2.4
bei Wand/Deckeneinbau -

Anlage 3

zur Zulassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009



Mehrschichtverbundrohre gemäß Abschnitt 3.2.5 der Besonderen Bestimmungen
d.,.. allgemeinen b.uaufsichdichen Zulassung

19·4
I

~
I
f.. 16.0

~ Wanddick.. " 15 cm'"g, 13.5 DeckendiCke ~ 15 cm
1)
" 11.5
~
~ 9.4

i 7.1

'" 6.3

32 40 50 63 7578 90 110

RohraußendufGhmeswr 101m]

Mehroohichh'<lrbllndrOhre gemäß Abschnitt 3.2.6 der Besonderen B~tl.mmungen

der allgemeinen bauaufSichtlichen ZulQssung

WanddicKe ~ 15 cm
oeekendlcli:a ~ 15 cm

5.0

4.G~
I

!

32 40 60 '" ..

Rohrabschottung " DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H "

der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11
Anwendungsbereich Rohre gemäß Abschnitt 3.2.5 und 3.2.6

bei Wond/Oeck@n@inbau -

Anlage 4

zur Zulassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009
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~-- Futterrohr

Wahlweise
-"INTUM~X L"
-"PROMAS~AL·PL"

'Lltn,,:;ro,' (Lamlnatlang8 s,Ta08n8)I'

Wfi!hlweise Curaflax~Djchtungs8inse;b:

oder Verachlu$$ring 1706

ZUordnungstabelle brennbare Rohrleitungen

Medlllnrohr Futterrohr Breite der LamInat- Laminat Streifen-
Außen-12I (mm) DN Durchführung lär1g9 br9it9 br9it9

1-24 50 150 500 80 10
1-40 80 150 1100 80
41-56 100 150 1700 80

57-77 125 175 2500 100

150 3400 100
15

78·104 175

105-145 200 240 4800 130
146·180 250 240 7000 130

(alle Maße in mm)

Rohrabs,hottung " DOYMA-Rohrclur,hführung R 90-H "

der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Einbausatz "R 90-H" -

Anlage 5

zur Zulassung

Nr. Z-19,11-324

vom 13.11.2009
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-Vi ton
-N6R

RobJ:A0N DNIX D1 D2 D3 D4 S

19 -28 80 76 85 17 65 10

29-40 80 76 85 27 65 10

39-64 JOO 96 105 37 85 10

Maßeinmm

Rohrabschottung .. DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H ..

der Feuerwiderslandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Verschlu5sring 1108 -

Anlage 6

zUr Zulassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009
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.'OS'

Bei Deckeneinbauten !nüssen die Curafle&-Dichtungseinsätze bUndig mit der
Deckenunterseite eingebaut werden

Rohrabschottung .. DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H ..

der Feuerwiderslandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Einbauvarianten -

Maße inmm

Anlage 1

ZUr ZUlassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009
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Rohrabschottwng " DOYMA-Rohrdwrchführwng R 90-H "

der Feuerwiderslandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Einb<luvarianle -

Anl<lge 8

zwr Zul<lssung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009
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Rohrabschottung " DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H "

der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11

- Einbauvariante Blindabschottung in Spezial-Futterrohr

sowie in Kernbohrung -

Anlage 9

zur Zulassung

Nr. Z-19.11-324

vom 13.11.2009



Überei nstlmmungsbestätigung

_ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en)
(Zulassungsgegenst"nd) hergestellt hat

- Baustelle bzw. Gebäude: ....
- Datum der Herstellung: .",
_ Geforderte Feuerwiderst"ndsklasse der Rohrabschottung(en): .....

und
hgerecht

sichtlichen
.... (und ggf.
) hergestellt

verwendeten Bauprodukte
b<luaufsichtlichen Zulassung

(Firma/Unterschrift)

- die für die Herstellung des Zu
entsprechend den Bestimmunge
gekennzeichnet waren.

Hiermit wird bestätigt, dass

_ die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R.... zu
Decken*) der Feuerwiderstelndsklasse F ... hinsichtlich al
und unter EInhaltung aller Bestimmungen der a
Zulassung Nr.: Z-19.17- .... des Deutschen Institu
der Bestimmungen der Änderungs- und Ergan
und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde

(Diese Bescheinigung ist dem S<luherrn zur ggf. erforderliChen Weitergabe an die
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung R 90-H"

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

- Übereinstimmungsbestätigung -

Anlage 10

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-324
vom 13.11.2009


